
 
 
 
 
 
Hinweise zur Ausrüstung im Deutschlandpokal 
 

 

Aus gegebenem Anlass ist es notwendig, die Ausrüstungsbestimmungen für den 

Deutschlandpokal zu spezifizieren: 

 

1. Die Ausrüstungs- und Sicherheitsbestimmungen des DFB in bezug auf die Fecht-

kleidung sind unbedingt einzuhalten. (siehe Veröffentlichung auf der DFB-

webseite unter Service/Downloadcenter/Technische Bestimmungen).  

 

 Ausnahme: 

 Im Deutschlandpokal wird im Florett ausschließlich mit leitendem Maskenlatz 

gefochten. 

  

 Bei Zuwiderhandlung wird die betreffende Mannschaft disqualifiziert. 

 

 

2. Aus Gründen des Verletzungsrisikos sind die Gefechte auf einer regulären Fecht-

bahn auszutragen. Abweichungen hiervon sind nur mit dem Einverständnis des 

jeweiligen Gegners möglich. Andernfalls muss eine Fechtbahn ausgeleihen oder 

ggfs. das Heimrecht mit dem Gegner getauscht werden, falls dieser über eine 

Fechtbahn verfügt. 

 

 

3. Es wird ausdrücklich darauf hingeweisen, dass alle Fechter/innen im Hinblick auf 

den Besitz einer Fechtpassverlängerung kontrolliert werden. Hier ist maßgeblich, 

dass die Fechtpassverlängerungen vor dem Wettkampf bestellt sind.  

 

 Wie in der Vergangenheit bereits mehrfach geschehen, werden Mannschaften, 

die Fechter/innen ohne gültigen Fechtpass einsetzen, umgehend disqualifiziert. 

 

 
Stand:01.08.2009 

 
 
 
 


